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Aus meinen Stellungnahmen zu den  REAB und VA der letzten Jahre:

 Bgm. Viktorik auf meine Stellungnahme zum REAB 2022:

Es gab keine Überschüsse lt. Überprüfung vom Land? Das ist für mich nicht nachvollziehbar, siehe 
meine Aufstellung zu den Überschüssen. Ich bitte um nachvollziehbare Erklärung.

Bgm. Viktorik auf meine Stellungnahme zum VA 2021:

In den Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre finden sich zur Straßensanierung nur kleinere  
Beträge (im REAB 2021 z.B. Instandhaltung der Gemeindestraßen 6.653,16 €), von denen sicher 
nur ein kleiner Anteil der Abwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Wofür wurden die Überschüsse 
verwendet und wer hat von Land welche Anweisungen dazu gegeben?

Meine Stellungnahme zum REAB 2021:

darauf die Antwort von Bgm. Viktorik auf meine Stellungnahme zum REAB 2021:

Meine Stellungnahme zum REAB 2020: 

die Antwort des Bgm.:
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Meine Stellungnahme zum REAB 2019:

die Antwort des Bgm.:

Überschüsse bei der Abwasserbeseitigung seit 2017 (aus den REAB) ca. 400.000 €:

RA 2022 65000
RA 2021 70800
RA 2020 50400
RA 2019 106000
RA 2018 80400
RA 2017 63800


